
 
 
 
 
 
 
Nucletron Electronic Aktiengesellschaft, München 
 
 
Ordentliche Hauptversammlung der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft 
am Freitag, den 11. Juli 2014, 10.00 Uhr 
im Hotel Marriott, Berliner Straße 93, 80805 München 

 Nucletron Electronic AG 
Gärtnerstraße 60 
80992 München 

Tel: +49 89 1490-0220 
Fax: +49 89 1490-0245 
Email: aktie@nucletron.de 

Erläuternder Bericht des Vorstands der Nucletron Electronic AG  
zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) 

Die Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB, sind Bestandteil des zusammengefassten 
Lageberichts des Nucletron-Konzerns und der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft, München, für das 
Geschäftsjahr 2013. 
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Gezeichnetes Kapital 

Am 31. Dezember 2013 betrug das Grundkapital der Gesellschaft 2.804.342,00 EUR, eingeteilt in 2.804.342 
stimmberechtigte nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Wert von 1,00 EUR. Nach Kenntnis 
des Vorstands gibt es keine Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, 
auch wenn sie sich aus der Vereinbarung zwischen Aktionären ergeben könnten. 

Stimmrechts- und Übertragungsbeschränkungen 

Dem Vorstand sind keine Vereinbarungen zwischen Aktionären bekannt, aus denen sich 
Stimmrechtsbeschränkungen oder Beschränkungen der Übertragung der Aktien ergeben. Solche 
Beschränkungen ergeben sich auch nicht aus Gesetz oder Satzung, soweit nicht im Einzelfall die Regelung 
des § 28 Satz 1 des WpHG Anwendung findet. Nach dieser Regelung besteht das Stimmrecht aus Aktien, 
die einer wesentlichen Beteiligung an der Gesellschaft im Sinne der §§ 21 und 22 WpHG zuzurechnen sind, 
für die Zeit nicht, in der die Mitteilungspflichten gegenüber der Gesellschaft und der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht nach § 21 Abs. 1 oder 1a WpHG nicht erfüllt werden. 

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital 

Der Gesellschaft sind folgende direkte oder indirekte Beteiligungen an ihrem Grundkapital, die 10 Prozent 
der Stimmrechte überschreiten, gemäß § 21 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) gemeldet worden: 

Bernd Luft Familien-Vermögensverwaltung GmbH, Dreieich, Deutschland Anteilsbesitz größer 75 Prozent 

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten 

Es gibt keine Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen. 

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind 

Nach Kenntnis des Vorstands üben die Mitarbeiter, die Aktien der Gesellschaft halten, ihre Stimmrechte 
unmittelbar aus. 

Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und Satzungsänderungen 

Die Ernennung und Abberufung des Vorstands regelt der § 84 Aktiengesetz in Verbindung mit § 85 
Aktiengesetz, wonach der Aufsichtsrat die Vorstandsmitglieder auf höchstens fünf Jahre bestellt. Werden 
mehrere Personen zu Vorstandsmitgliedern bestellt, so kann der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum 
Vorsitzenden oder zum Sprecher des Vorstands ernennen sowie stellvertretende Vorstandsmitglieder 
bestellen. Der Aufsichtsrat kann die Ernennung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum 
Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

Gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft besteht der Vorstand aus einer Person oder mehreren Personen, 
wobei der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands festlegt. 

Satzungsänderungen sind entsprechend § 179 und § 133 Aktiengesetz geregelt. In Absatz 1 des § 179 ist 
festgelegt, dass jede Satzungsänderung eines Beschlusses der Hauptversammlung bedarf. Die Befugnis zu 
Änderungen, die nur die Fassung betreffen, kann die Hauptversammlung dem Aufsichtsrat übertragen. Der 
Absatz 2 bestimmt, dass der Beschluss der Hauptversammlung einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst, bedarf. Die Satzung kann eine andere 
Kapitalmehrheit, für eine Änderung des Gegenstands des Unternehmens jedoch nur eine größere 
Kapitalmehrheit bestimmen. Sie kann weitere Erfordernisse aufstellen. 

In der Satzung der Nucletron Electronic AG sind keine anderen Kapitalmehrheiten oder sonstige 
Erfordernisse vorgesehen. 

Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien 

Der Vorstand hat die ihm durch Gesetz und Satzung eingeräumten Befugnisse, welche im Kern die Befugnis 
zur Leitung der Gesellschaft unter eigener Verantwortung und ihrer Vertretung nach außen umfassen. 

Gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist der Vorstand berechtigt bis zum 15. Juli 2016 das Grundkapital mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 1.402.000,00 durch 
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu folgenden Zwecken 
berechtigt: 
 Ausgleich von Spitzenbeträgen; 
 wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreitet und der 

Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG); 
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 Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen 
an Unternehmen (auch im Rahmen von Umwandlungen gemäß dem Umwandlungsgesetz); 

 Ausgabe von Aktien an strategische Partner; 
 Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen im 

Rahmen eines Aktienoptionsplans der Gesellschaft zur Erfüllung ausgeübter Aktienoptionen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem 
Genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend anzupassen. 

Die Befugnisse zum Erwerb eigener Aktien ergeben sich aus §§ 71 ff. AktG sowie zum Bilanzstichtag aus 
der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 2. Juli 2010. Der Vorstand ist bis zum 1. Juli 2015 
ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
bestehenden Grundkapitals zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen zu 
erwerben. Dabei dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien 
der Gesellschaft, welche diese bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr zuzurechnen sind, zu 
keinem Zeitpunkt 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Die Ermächtigung kann ganz 
oder in Teilen und zu verschiedenen Zeitpunkten ausgeübt werden. Die Ermächtigung kann durch die 
Gesellschaft, aber auch durch ihre Tochtergesellschaften oder für ihre oder deren Rechnung durch von der 
Gesellschaft oder von einer Tochtergesellschaft beauftragte Dritte ausgenutzt werden. 

Der Erwerb erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) über die Börse oder 
mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots. Die Ermächtigung enthält auch 
Festlegungen über den höchsten und niedrigsten Gegenwert, der jeweils gewährt werden darf. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats aufgrund dieser Ermächtigung erworbene 
eigene Aktien, soweit sie nicht über die Börse oder aufgrund eines Angebots zum Bezug von Aktien im 
Verhältnis ihrer Beteiligung an alle Aktionäre veräußert werden sollen, unter Ausschluss der Bezugsrechte 
der Aktionäre an Dritte zu veräußern, wenn die erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert 
werden, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Nicht wesentlich ist eine Unterschreitung des Mittelwertes der Schlusskurse der Aktie der 
Gesellschaft an der Börse München während der letzten fünf Handelstage vor dem Zeitpunkt der 
Veräußerung um nicht mehr als 5 Prozent. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates aufgrund dieser Ermächtigung erworbene 
eigene Aktien, soweit sie nicht über die Börse oder aufgrund eines öffentlichen Angebotes zum Bezug von 
Aktien im Verhältnis ihrer Beteiligung an alle Aktionäre veräußert werden sollen, unter Ausschluss des 
Bezugsrechtes der Aktionäre zu folgenden Zwecken zu verwenden: 
 als Gegenleistung im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen (auch 

im Rahmen von Umwandlungen gemäß dem Umwandlungsgesetz); 
 Verkauf an strategische Partner; 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien, die aufgrund vorstehender 
Ermächtigung erworben werden, einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Ermächtigung zur Einziehung kann ganz oder in 
Teilen ausgeübt werden. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. 

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines 
Übernahmeangebotes stehen 

Der Vorstand hat keine Kenntnis von berichtspflichtigen Vereinbarungen. 

Entschädigungsvereinbarungen, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des 
Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind 

Die Nucletron Electronic AG hat weder mit den Mitgliedern des Vorstands noch mit einzelnen Arbeitnehmern 
Entschädigungsvereinbarungen für den Fall eines Übernahmeangebots getroffen. 
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Einführung 

Gemäß § 289 Abs. 5 und § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB ist die Nucletron Electronic AG verpflichtet, im Lagebericht 
für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr die Hauptmerkmale seines 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems zu beschreiben. 

Unter einem internen Kontrollsystem werden danach die vom Management eingeführten Grundsätze, 
Verfahren und Maßnahmen verstanden, die auf die organisatorische Umsetzung der Entscheidungen des 
Managements gerichtet sind 
 zur Sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit, 
 zur Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen Rechnungslegung sowie 
 zur Einhaltung der für das Unternehmen maßgeblichen rechtlichen Vorschriften. 

Das Risikomanagementsystem beinhaltet die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und 
Maßnahmen zur Risikoerkennung und zum Umgang mit den Risiken unternehmerischer Betätigung. Die 
Zielsetzung des internen Kontrollsystems des Rechnungslegungsprozesses ist es, durch die 
Implementierung von Kontrollen hinreichende Sicherheit zu gewährleisten, dass trotz der identifizierten 
Risiken ein regelungskonformer Jahres- bzw. Konzernabschluss erstellt wird. 

Beschreibung des internen Kontrollsystems 

Die Erstellung des Jahres- bzw. Konzernabschlusses und die Erstellung der Abschlüsse der 
Tochtergesellschaften finden zentral bei der Nucletron Electronic AG in München in enger Zusammenarbeit 
mit Steuerberatungsbüros statt. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Abschlüsse der Gesellschaften nach 
einheitlichen Richtlinien und Standards erfolgen. 

Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem im 
Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess. Über eine fest definierte Führungs- und 
Berichtsorganisation sind alle in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften eingebunden. 

Information 

Nucletron nutzt ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) in Verbindung mit einer modernen Analyse- 
und Darstellungs-Software, mit denen Informationen sowohl für Ablaufprozesse und interne Kontrollen als 
auch für Zwecke der Berichterstattung verfügbar gemacht werden. 

Kontrollmaßnahmen 

Die Gesellschaft hat Kontrollmaßnahmen implementiert, die auf den folgenden allgemeinen Grundsätzen 
beruhen: 
 Kontrollmaßnahmen beruhen auf Richtlinien und Verfahrensvorgaben, einschließlich einer allgemeinen 

Vollmachts- und Unterschriftenregelung, die für alle Abläufe gilt und Vollmachts- und 
Genehmigungsstufen festlegt. 

 Maßnahmen, die die ordnungsmäßige EDV-gestützte Verarbeitung von rechnungslegungsbezogenen 
Sachverhalten und Daten sicherstellen. 

 Verantwortlichkeiten werden, wo immer möglich, getrennt (Vieraugenprinzip). 
 Geschäftsvorfälle sind so weit wie möglich zu dokumentieren. 
 Informationssysteme werden durch Zugriffsberechtigungen auf verschiedenen Ebenen gesichert. 

Kontrollmaßnahmen bestehen sowohl in Form von Vorabkontrollen zur Vermeidung von Fehlern und 
Falschdarstellungen als auch aus Kontrollen im Nachhinein zur Aufdeckung bereits geschehener Fehler. 

München, 24. März 2014 

Nucletron Electronic AG 
Der Vorstand 


